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Art. 344 Abgabe einer Willenserklärung

1 Lautet der Entscheid auf Abgabe einer Willenserklärung, so wird die Erklärung durch den vollstreckbaren
Entscheid ersetzt.

2 Betrifft die Erklärung ein öffentliches Register wie das Grundbuch und das Handelsregister, so erteilt das
urteilende Gericht der registerführenden Person die nötigen Anweisungen.

http://www.proceduracivile.ch
http://www.proceduracivile.ch
http://www.csnlaw.com

